
 

 

Geschäftsordnung  

* * * 

Beiträge und Umlagen 

Schatzmeister:   Theo Kienen,  2. Kassierer: vakant  

Stand: Januar 2025 

                                                                                                                                             

Jahresbeitrag ordentliche Mitglieder:           85,00 € 
 

Jahresbeitrag Jungschützen:     35,00 € 
 

Jahresbeitrag Inaktive Mitglieder:     50,00 €                                                                                                                        
 

Jahresbeitrag Fördernde Mitglieder:            120,00 € 
 

Fälligkeit aller Jahresbeiträge:  31. Juli eines jeden Jahres 
 

Aufnahmegebühr für fördernde Mitglieder: 200,00 €, sofern sie 
nicht bereits Passiv-Mitglieder einer Formation sind. 

 
* * * 

Beschlußdatum/       Grund der Umlage      / jährl. €/   je Mitgliedsart 
11. Juli 2018  Königsgeld gem. GO  1/1 6,00 Ordentl. und Inakt.  
    Festtageordng. A 12. 
11.09.2024   Erhöhung Mitgl.-Beitr. für Akt.+Inakt. 1/1 je 10.- € ( o.a.) 
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Wahlordnung der Rechnungs- und Kassenprüfer 

Nach Berichterstattung über das vergangene Geschäftsjahr scheidet der 

bisherige 1. Rechnungs- und Kassenprüfer aus, der bisherige 2. 

Rechnungs- und Kassenprüfer rückt auf die 1. Stelle und ein neuer 2. 

Rechnungs- und Kassenprüfer wird gem. § 16 der Satzung von der 

Generalversammlung gewählt. Die Rechnungs- und Kassenprüfer sollten 

von unterschiedlicher Formation sein. 

 

* * * 

 

Definition „ Inaktive Mitglieder“ 

Ein bisheriges „ Ordentliches Mitglied“ der Bruderschaft, das älter als 70 

Jahre-  oder ein „Passives Mitglied einer Formation“ ist,  kann auf Antrag 

und Bewilligung ein „Inaktives Mitglied“ der Bruderschaft gemäß § 5 der 

Satzung werden. Es ist als „ Inaktives Mitglied“ von den in § 7 der 

Satzung festgesetzten Pflichten entbunden. Anstelle des Schieß-

wettbewerbs um die Königswürde darf es auf Antrag am Gästeschießen 

teilnehmen. Es hat bei den künftigen Generalversammlungen volles 

Antrags- und Stimmrecht. 

 

* * * 

 


